
      

 
OBM/13-2/RY001 Tel. 1984 Erlangen, 10. Mai 2022 
  

Anträge an die Stadtratsgremien;  
Einbringung als Antrag des Oberbürgermeisters; 
1. Sitzung des Stadtteilbeirates Anger/Bruck vom 27. April 2022 

I. Gemäß §2 Abs. 1 der Satzung der Stadt Erlangen über Orts- und Stadtteilbeiräte können die 
Stadtteilbeiräte in allen den Stadtteil betreffenden wichtigen Angelegenheiten Anträge stellen. Die 
Anträge der Stadtteilbeiräte können als Anträge des Oberbürgermeisters in die  
entsprechenden Stadtratsgremien eingebracht werden, wenn ein entsprechender Beschluss  
des Beirats vorliegt. 
 
Anbei folgender Antrag des Stadtteilbeirates Anger/Bruck, der als Antrag des Oberbürgermeisters 
in ein entsprechendes Stadtratsgremium eingebracht werden soll: 
 
Antrag TOP 2 der Niederschrift 
Michael-Vogel-Straße 

Die Michael-Vogel-Straße wird nach einem Antrag des Stadtteilbeirates vom 11.05.2021 zur Ein-

bahnstraße (von Nord nach Süd, Fließbachstraße bis zum Anger) umgewidmet. Dies soll gemein-

sam mit der Umgestaltung nach dem Gestaltungsleitfaden für Fahrradstraßen umgesetzt werden.  

Das Ziel ist es, den Verkehr zu beruhigen und weniger Behinderungen durch den Kfz-Begeg-

nungsverkehr zu erreichen (siehe Anlage). 

Anwesende Bürger*innen äußern den Wunsch, dass auch die Hertleinstraße zur Einbahnstraße 

umgebaut wird. Außerdem werden Befürchtungen geäußert, dass durch die Einbahnstraßenrege-

lung die Michael-Vogel-Straße zur „Rennstrecke“ mutiert. Dies sei bereits der Fall gewesen, als 

die Äußere Brucker Straße gesperrt war und die Michael-Vogel-Straße bereits zeitweise Einbahn-

straße war.  

Herr Nowak möchte den Vorschlag aus der Bürgerschaft aufgreifen, dass auch die Hertleinstraße 

zur Einbahnstraße umfunktioniert wird. Der Stadtteilbeirat stimmt dem auf Vorschlag von Herrn 

Pömsl angesichts eines Meinungsbilds der anwesenden Bürger von 20:2 zu.  

Daher stellt der Stadtteilbeirat einstimmig folgenden Antrag: 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, ob die Hertleinstraße in Nordrichtung zur Einbahnstraße 

gemacht werden kann.  

 

II. Kopie <OBM/Dr. Janik> m. d. B. um Freigabe des Antrages des Stadtteilbeirates; zur Einbringung 
in die entsprechenden Stadtratsgremien. 

III. Kopie z. V. 
 
i.A. 
Maroke 

Antrag gemäß § 28/ § 29 GeschO 
Eingang: 10.05.2022 
Antragsnr.: 111/2022 
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